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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a 

Entscheidungen zur Umsatzsteuerfreiheit von Leistungen einer 

Hygienefachkraft und zur Verfassungsmäßigkeit des Abzinsungssatzes 

von 5,5 % für unverzinsliche Verbindlichkeiten.  

 

 
 

 

Aktuelle 

Entscheidungen 
 

 

 



Leistungen einer Hygienefachkraft sind 

umsatzsteuerfrei 

Mit Urteil vom 1. Juni 2021 (Az. 15 K 2712/17 U) hat der 15. Senat des 

Finanzgerichts Münster entschieden, dass gegenüber Alten- und 

Pflegeeinrichtungen erbrachte Leistungen einer selbstständigen 

Hygienefachkraft nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. g MwStSystRL 

umsatzsteuerfrei sind. 

Der Kläger ist ausgebildeter Fachkrankenpfleger für 

Krankenhaushygiene und als selbstständige Hygienefachkraft tätig. 

Seine Leistungen erbringt er unter anderem gegenüber 

Krankenhäusern, Altenheimen und Pflegezentren. Hierzu gehören die 

Schulung, Beratung und Fortbildung des Personals, die Erstellung von 

Hygienekonzepten und –plänen, die Festlegung der Vorgehensweise 

bei einer Isolierung von Patienten sowie Hausbegehungen. 

Das Finanzamt behandelte die gegenüber Krankenhäusern erbrachten 

Leistungen des Klägers als umsatzsteuerfrei, unterwarf jedoch seine 

gegenüber Alten- und Pflegeheimen erbrachten Leistungen der 

Besteuerung. Mit seiner Klage begehrte der Kläger eine vollständige 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/15_K_2712_17_U_Urteil_20210601.html


Freistellung seiner Umsätze, da Altenheime im Hinblick auf 

Hygienestandards Krankenhäusern gleichzustellen seien. 

Der 15. Senat des Finanzgerichts Münster hat der Klage stattgegeben. 

Die streitigen Leistungen fielen zwar nicht unter eine nationale 

Befreiungsvorschrift des UStG; der Kläger könne sich aber unmittelbar 

auf die MwStSystRL berufen. 

Den für eine Einordnung der Leistungen als Heilbehandlungen Sinne 

von § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG erforderlichen unmittelbaren Bezug zu 

einer Behandlungstätigkeit in Krankenhäusern oder anderen 

medizinischen Einrichtungen im Einzelfall habe der Kläger nicht 

nachgewiesen. Aus dem gleichen Grund könne er sich auch nicht auf 

die Befreiungsvorschrift für Leistungen einer Hygienefachkraft zur 

Verhütung von nosokomialen Infektionen und zur Vermeidung der 

Weiterverbreitung von Krankheitserregern (§ 4 Nr. 14 Buchst. e UStG) 

berufen. Zudem sei diese Vorschrift im Streitjahr 2012 noch nicht 

anwendbar gewesen. 

Auch die Voraussetzungen des § 4 Nr. 16 Buchst. d und e UStG lägen 

nicht vor, da die Alten- und Pflegeheime keine häusliche Pflege erbracht 

haben bzw. der Kläger seine Leistungen gegenüber den Einrichtungen 

nicht unmittelbar gegenüber den Heimbewohnern erbracht habe. 



Allerdings fielen die streitigen Umsätze unter Art. 132 Abs. 1 Buchst. g 

MwStSystRL, wonach eng mit der Betreuung oder Pflege 

hilfsbedürftiger Personen verbundene Leistungen steuerfrei seien. 

Diese Vorschrift sei nicht vollständig in nationales Recht umgesetzt 

worden, sodass der Kläger sich unmittelbar hierauf berufen könne. Die 

Hygieneleistungen seien eng mit den der Sozialfürsorge und der 

sozialen Sicherheit unterfallenden Umsätzen der Alten- und 

Pflegeheime verbunden, da gerade dort die Einhaltung hygienischer 

Anforderungen unerlässlich sei, was insbesondere während der noch 

andauernden Corona-Pandemie mehr als deutlich geworden sei. 

Gerade Bewohner dieser Einrichtungen seien besonders anfällig für 

Infektionen und damit besonders schutzbedürftig. Der Kläger sei auch 

als Einrichtung mit sozialem Charakter anzuerkennen, da sein 

Tätigkeitsbereich durch spezifische Vorschriften des HeimG sowie 

durch Empfehlungen der beim Robert-Koch-Institut eingerichteten Kom 

mission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention geregelt und 

die Tätigkeit von überragendem Gemeinwohlinteresse sei. 

Der Senat hat die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung 

zugelassen. 

  



Bescheidänderung bei falscher zeitlicher 

Zuordnung von Hinzuschätzungsbeträgen möglich  

Wird ein Hinzuschätzungsbetrag zunächst auf mehrere Jahre verteilt, 

obwohl eine Erfassung des Gesamtbetrages nur in einem Jahr 

zutreffend wäre, ist der Bescheid dieses Jahres nach § 174 Abs. 4 AO 

änderbar. Dies hat der 2. Senat des Finanzgerichts Münster mit Urteil 

vom 14. September 2021 (Az. 2 K 1155/19 G,F) entschieden. 

Die Klägerin, eine GbR, erzielt gewerbliche Einkünfte aus einem 

Kraftfahrzeughandel. Eine bei ihr durchgeführte Betriebsprüfung stellte 

ungeklärte Bareinzahlungen auf das betriebliche Bankkonto fest und 

führte eine Bargeldverkehrsrechnung durch, die zu Unterdeckungen 

führte. Im Rahmen der Schlussbesprechung einigte man sich auf einen 

hinzuzuschätzenden Gesamtbetrag von 150.000 €, der gleichmäßig auf 

die Prüfungsjahre 2008 bis 2010 zu verteilen sei. Das Finanzamt erließ 

daraufhin entsprechende Feststellungs- und 

Gewerbesteuermessbescheide. 

Gegen die Bescheide für die Jahre 2009 und 2010 legte die Klägerin 

Einsprüche ein mit der Begründung, dass für 2008 festgestellte 

Fehlbeträge keine Hinzuschätzungen für diese Jahre rechtfertigen 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/2_K_1155_19_G_F_Urteil_20210914.html


könnten. Dem folgte das Finanzamt und half den Einsprüchen durch 

Erlass von Änderungsbescheiden ab. 

Zugleich änderte das Finanzamt die die zwischenzeitlich 

bestandskräftigen Bescheide für 2008 gemäß § 174 Abs. 4 AO 

dahingehend, dass es nunmehr in diesem Jahr den gesamten 

Hinzuschätzungsbetrag von 150.000 € berücksichtigte. Hiergegen 

wandte die Klägerin ein, dass die Voraussetzungen der 

Änderungsvorschrift nicht vorlägen. 

Die Klage hatte keinen Erfolg. Der 2. Senat des Finanzgerichts Münster 

hat entschieden, dass die Voraussetzungen des § 174 Abs. 4 AO im 

Streitfall vorgelegen hätten. Danach können, wenn auf Grund irriger 

Beurteilung eines bestimmten Sachverhalts ein Steuerbescheid 

ergangen ist, der auf Grund eines Rechtsbehelfs oder sonst auf Antrag 

des Steuerpflichtigen durch die Finanzbehörde zu seinen Gunsten 

geändert wird, aus dem Sachverhalt nachträglich durch Erlass oder 

Änderung eines Steuerbescheids die richtigen steuerlichen 

Folgerungen gezogen werden. 

Der Umstand, dass die Klägerin Einnahmen erzielt, aber nicht erklärt 

habe, stelle einen bestimmten Sachverhalt im Sinne dieser Vorschrift 

dar. Dieser Sachverhalt sei vom Finanzamt im Hinblick auf die zeitliche 



Zuordnung des Hinzuschätzungsbetrags irrig beurteilt worden, da im 

Jahr 2008 erwirtschaftete Einnahmen nicht den Folgejahren 

zuzurechnen seien. Die Gesamthöhe der festgestellten Fehlbeträge von 

150.000 € sei hingegen nicht irrig beurteilt worden. Gerade die irrige 

Beurteilung der falschen zeitlichen Zuordnung und nicht etwa die 

Änderung der Schätzungsmethode habe zum Erfolg der Einsprüche für 

die Jahre 2009 und 2010 geführt. 

Der Senat hat im Rahmen seiner eigenen Schätzungsbefugnis die vom 

Finanzamt durchgeführte Schätzung übernommen, da allein auf dem 

betrieblichen Bankkonto der Klägerin ungeklärte Bargeldzuflüsse in 

Höhe von 225.000 € zu verzeichnen seien. Dies lasse den Rückschluss 

zu, dass diese auf nicht versteuerten Einnahmen beruhen. 

Abzinsungssatz von 5,5 % für unverzinsliche 

Darlehensverbindlichkeiten ist verfassungsgemäß  

Der 10.Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 22. Juli 

2021 (Az. 10 K 1707/20 E,G) entschieden, dass gegen den 

Abzinsungssatz von 5,5 % für unverzinsliche 

Darlehensverbindlichkeiten keine verfassungsrechtlichen Bedenken 

bestehen. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/10_K_1707_20_E_G_Urteil_20210722.html


Der Kläger betreibt einen Autohandel. In seiner auf den Schluss des 

Streitjahres 2016 erstellten Bilanz wies er zwei 

Darlehensverbindlichkeiten, die bereits seit ca. 20 Jahren bestanden, 

zum Nennwert aus. Im Rahmen einer Betriebsprüfung gelangte das 

Finanzamt zu der Erkenntnis, dass es sich hierbei um unverzinsliche 

Darlehen mit unbestimmter Laufzeit handele, die nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 

EStG mit einem Rechnungszinsfuß von 5,5 % abzuzinsen und 

entsprechend niedriger zu bewerten seien. Den Differenzbetrag erfasste 

es gewinnerhöhend. 

Hiergegen wandte der Kläger ein, dass der Zinssatz von 5,5 % wegen 

der seit mehreren Jahren andauernden Nullzinsphase 

verfassungswidrig sei. 

Der 10. Senat des Finanzgerichts Münster hat die Klage abgewiesen. 

Die verfassungsrechtlichen Bedenken des Klägers im Hinblick auf den 

Zinssatz hat das Gericht nicht geteilt. Das Gebot der Abzinsung von 

Verbindlichkeiten beruhe auf der sachgerechten typisierenden 

Vorstellung, dass eine erst in der Zukunft zu erfüllende Verpflichtung den 

Schuldner weniger belaste als eine sofortige Leistungspflicht. Dieser 

Minderaufwand werde kapitalisiert und als Ertrag vorweggenommen, 

während gegenläufig aufgrund der sich stetig verkürzenden Restlaufzeit 

ein Aufzinsungsaufwand entstehe, bis der Rückzahlungszeitpunkt 



erreicht sei. Die Abzinsung bewirke daher im Ergebnis lediglich eine 

temporäre Gewinnverschiebung. Eine solche temporäre 

Gewinnverschiebung sei verfassungsrechtlich am Maßstab der 

Willkürkontrolle zu beurteilen. 

Für das Streitjahr 2016 sei der Rechnungszinssatz von 5,5 % nicht 

verfassungsrechtlich willkürlich gewählt worden. In diesem Jahr habe 

der Fremdkapitalmarktzinssatz in unterschiedlichen Konstellationen 

noch 2,45 % bis 3,71 % betragen. Darüber hinaus seien im Einzelfall 

vorliegende weitere Faktoren wie Bonität des Schuldners und fehlende 

Besicherung des Darlehens einzubeziehen. 

Die bestehenden verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die 

Zinssatzhöhe nach § 238 AO seien nicht auf den Abzinsungssatz nach 

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG übertragbar, weil dieser nicht den Nutzungsvorteil 

für die Überlassung von Kapital abschöpfen solle, sondern eine interne 

Rechengröße für die Bewertung einer unverzinslichen Verbindlichkeit 

darstelle. Schließlich ließe sich die Abzinsung durch entsprechende 

Gestaltungen vermeiden, etwa durch „Kettendarlehen“, die für weniger 

als zwölf Monate gewährt und immer wieder verlängert werden oder 

durch Vereinbarung eines Zinssatzes knapp über 0 %. 

Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.   
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Einkommensteuer  

Zur Steuerberechnung bei erweiterter beschränkter Steuerpflicht 

und zur Bindungswirkung eines Feststellungsbescheids im 

Hinblick auf das Vorliegen in- und ausländischer Einkünfte (Urteil 

vom 10. August 2021, Az. 2 K 846/19 E) 

Führt die zeitlich befristete Überlassung des Mandantenstamms 

einer Steuerberatungspraxis an eine GmbH zu einer verdeckten 

Einlage? (Urteil vom 24. Juni 2021, Az. 10 K 2506/18 F) 

Zur Bildung von Rückstellungen für hinterzogene Steuerbeträge 

(Urteil vom 1. September 2021, Az. 13 K 863/18 K,G) 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/2_K_846_19_E_Urteil_20210810.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/10_K_2506_18_F_Urteil_20210624.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/13_K_863_18_K_G_Urteil_20210901.html


Zur AfA-Berechtigung des Erwerbers von Windkraftanlagen vor 

Übergang des rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentums und zur 

Bildung einer Rückstellung für eine Rückbauverpflichtung (Urteil 

vom 15. September 2021, Az. 13 K 3059/19 G,F)  

Grunderwerbsteuer 

Liegt eine steuerbare Anteilsübertragung nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 bzw. 

Nr. 4 GrEStG auch dann vor, wenn sämtliche Anteile an einer 

Grundbesitz haltenden Gesellschaft auf eine 100%ige 

Tochtergesellschaft übertragen werden und unter welchen 

Voraussetzungen liegt eine „entsprechende Umwandlung“ nach 

dem Recht eines anderen EU-Mitgliedstaates i.S.v. § 6a Satz 2 

GrEStG vor? (Urteil vom 23. September 2021, Az. 8 K 1125/17 GrE)  

Verfahrensrecht 

Ist ein wegen Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit von vor 2019 

entstandenen Säumniszuschlägen ergangener AdV-Beschluss 

aufgrund des zu Zinsfestsetzungen ergangenen BVerfG-

Beschlusses vom 8. Juli 2021 zum Nachteil des Steuerpflichtigen 

zu ändern? (Beschluss vom 23. September 2021, Az. 12 V 16/21 AO) 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/13_K_3059_19_G_F_Urteil_20210915.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/8_K_1125_17_GrE_Urteil_20210923.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/12_V_16_21_AO_Beschluss_20210923.html


Können auf 0,- € lautende Körperschaftsteuer- und 

Gewerbesteuermessbescheide von der Vollziehung ausgesetzt 

werden, um im vorläufigen Rechtsschutz höhere Verlustvorträge 

zu erreichen? (Beschluss vom 16. September 2021, Az. 13 V 1459/21 

K,G)    

 

 

 

 

In eigener 

Sache  
 

 

 

Brennpunkt Steuerpraxis am 27. Oktober 2021 wird 

verschoben  

Aus organisatorischen Gründen kann die für den 27. Oktober 2021 

angekündigte Veranstaltung der Reihe Brennpunkt Steuerpraxis zum 

Thema 

„Digitale Kommunikation zwischen Beraterschaft, Finanzverwaltung und 

Finanzgericht – Elektronische Akte, elektronischer Rechtsverkehr, 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/13_V_1459_21_K_G_Beschluss_20210916.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/13_V_1459_21_K_G_Beschluss_20210916.html


Elster, Videokonferenz & Co. – Aktuelle Herausforderungen in der 

Praxis“ 

leider nicht an diesem Tag stattfinden. Über einen neuen Termin 

informieren wir Sie rechtzeitig in einer der nächsten Ausgaben des 

Newsletters.   

Richterstelle neu zu besetzen  

Das Finanzgericht Münster sucht derzeit eine Finanzrichterin oder einen 

Finanzrichter für eine vakante Stelle. Nähere Informationen finden Sie 

auf unserer Homepage.   

 

 

 

 

 

 

Impressum 

Herausgegeben vom Präsidenten des Finanzgerichts Münster 

https://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/karriere/Richterstelle_FG_Muenster/index.php


Redaktion: VRaFG Dr. Jan-Hendrik Kister, Warendorfer Straße 70, 

48145 Münster, Tel. 0251/3784-162, Telefax 0251/3784-201, E-Mail: 

jan-hendrik.kister@fg-muenster.nrw.de 

Web: www.fg-muenster.nrw.de 

Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig zum 

15. eines Monats. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Newsletter 

über folgenden Abmeldelink wieder abzubestellen. Den Volltext der 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster und der anderen Gerichte 

Nordrhein-Westfalens finden Sie in der Rechtsprechungsdatenbank 

NRW-Entscheidungen. Auf der Homepage des Finanzgerichts 

Münster sind die anhängigen Revisionsverfahren gegen 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster aufgelistet, die ab 1. 

Januar 2013 veröffentlicht wurden. Volltexte der Entscheidungen des 

Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der gerichtseigenen 

Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanzhofs abrufbar. Die 

Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen Nutzung kostenfrei 

zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 2 JVKostG). Informationen für 

Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier bereitgestellt. 
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